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§ 4 BezBegrBVG Hochstzahl der
Bezuige und Ruhebezuge

BezBegrBVG - Bundesverfassungsgesetz Uber die Begrenzung von Bezugen 6ffentlicher
Funktionare

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.12.2017

1. (1)Personen mit Anspruch auf Bezug oder Ruhebezug nach den bezugerechtlichen Regelungen des Bundes oder
der Lander durfen insgesamt hochstens zwei Bezlige oder Ruhebeziige von Rechtstragern beziehen, die der
Kontrolle des Rechnungshofes unterliegen. Bestehen Anspriche auf mehr als zwei solcher Bezlige oder
Ruhebezige, sind alle bis auf die zwei hdchsten Bezlige oder Ruhebezlge stillzulegen.

2. (2)Bei der Anwendung des Abs. 1 sind Anspruche auf eine Pensionsleistung aus der gesetzlichen
Sozialversicherung nicht zu berUcksichtigen.

3. (3)Abweichend vom Abs. 1 durfen Funktiondre von Gemeinden mit weniger als 10 000 Einwohnern im Rahmen
der Betrage des 8 5 einen weiteren Bezug monatlich bis zur Héhe von 4% des Ausgangsbetrages nach8 1
beziehen.

4. (4)Von den verbleibenden Beziigen oder Ruhebezlgen ist der jeweils niedrigere Bezug oder Ruhebezug nur
soweit auszuzahlen, als insgesamt die im 8 5 festgelegten Betrage nicht Gberschritten werden.

5. (5)Bei der Anwendung der Abs. 1 bis 4 sind Ruhebezlige nicht zu bertcksichtigen, die auf Grund von freiwilligen
Beitragsleistungen bezogen werden.

In Kraft seit 01.08.1997 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bezbegrbvg/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/bezbegrbvg/paragraf/1
https://www.jusline.at/gesetz/bezbegrbvg/paragraf/5
file:///

	§ 4 BezBegrBVG Höchstzahl der Bezüge und Ruhebezüge
	BezBegrBVG - Bundesverfassungsgesetz über die Begrenzung von Bezügen öffentlicher Funktionäre


